
 

 

 

 
 
 

Anlage I zum Kostenrahmen 
 

Gebührenordnung gemäß § 2 Abs. 2 
Kostenrahmen für die Schiedsstelle nach 

§78gdesSGBVIll 
(Kinder- und Jugendhilfe) für Westfalen-Lippe 

 
 
 

§1 
 

Verfahrensgebühr 
 

 
 
Laut § 2 Abs. 2 Kostenrahmen für die Schiedsstelle, beschließt die Schiedsstelle eine Gebühren-
ordnung für Verfahrensgebühren. Die Gebührenordnung legt die Gebühr nach der Maßgabe des 
Streitwertes fest. Die Gebührenordnung ist ab einem Streitwert von 10.000,00 EUR um jeweils 
5.000,00 EUR nach oben gestaffelt. Bei Streitwerten über 10.000,00 EUR beträgt die Verfah-
rensgebühr 2,5 % des Streitwertes entsprechend der Staffelung. Bei Streitwerten über 95.000,00 
EUR beträgt die Gebühr 2.500,00 EUR. 
 

   §2 
  Staffelung der Verfahrensgebühr 
 
 Streitwert   Gebühr 
 
bis 10.000,00 EUR  von 50,00 EUR bis 250,00 EUR 

 15.000,00 EUR   375,00 EUR 

 20.000,00 EUR   500,00 EUR 

 25.000,00 EUR   625,00 EUR 

 30.000,00 EUR   750,00 EUR 

 35.000,00 EUR   875,00 EUR 

 40.000,00 EUR   1.000,00 EUR 

 45.000,00 EUR   1.125,00 EUR 

 50.000,00 EUR   1.250,00 EUR 

 75.000,00 EUR   1.875,00 EUR 

 95.000,00 EUR   2.375,00 EUR 

mehr als 95.000,00 EUR   2.500,00 EUR 

 

LWL-Landesjugendamt Westfalen 
Geschäftsstelle der Schiedsstelle für Jugendhilfe 
 


